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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

bzgl. bezüglich 

bzw. beziehungsweise 

Co KG Compagnie Kommanditgesellschaft 

COVID-19 Coronavirus-Krankheit 2019 

ESGV  Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

etc. et cetera 

EU Europäische Union 

exkl. exklusive 

GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

inkl. inklusive 

lt. laut 

MA Magistratsabteilung 

Mio. EUR Millionen Euro 

Mrd. EUR Milliarden Euro 

Nr. Nummer 

ÖStP Österreichischer Stabilitätspakt 

rd. rund 

s. siehe 

StRH Stadtrechnungshof 

USt Umsatzsteuer 

VRV Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 

WKBG Wiener Kreditbürgerschafts- und Beteiligungsbank AG 

WStV Wiener Stadtverfassung 

z.B. zum Beispiel 
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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der StRH Wien unterzog den Rechnungsabschluss der Bundeshauptstadt Wien für das 

Jahr 2022 einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 6. Dezem-

ber 2023 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 14. De-

zember 2023 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Ergänzend zu der im Rechnungsabschluss 2022 abgebildeten Stellungnahme gemäß 

§ 87 Abs. 2 WStV erstellte der StRH Wien über die Ergebnisse der Rechnungsabschluss-

prüfung 2022 einen gesonderten Prüfungsbericht. Mit der Vorlage des Rechnungsab-

schlusses 2022 wurde das 3. Finanzjahr nach dem integrierten 3-Komponenten-Haushalt 

gemäß VRV 2015 abgeschlossen. 

 

Infolge der Ordnungsmäßigkeitsprüfung, die unter Berücksichtigung des Leitfadens für die 

Prüfung von Rechnungsabschlüssen risikoorientiert auf Basis einer bewussten und stich-

probenweisen Auswahl von Prüfungsobjekten durchgeführt wurde, konnte das ordnungs-

gemäße Zustandekommen des Rechnungsabschlusses 2022 aus den SAP-Datenbestän-

den festgestellt werden. Außerdem kamen bei der Prüfung keine Hinweise zutage, dass 

der Voranschlagsvollzug und die Rechnungsabschlusserstellung nicht im Einklang mit 

dem Voranschlag 2022 sowie den dazu vom Gemeinderat erteilten Ermächtigungen und 

sonstigen voranschlagswirksamen Beschlüssen des Gemeinderates standen. In Bezug 

auf eine Magistratsermächtigung regte der StRH Wien eine kritische Evaluierung ihrer Aus-

gestaltung an, wobei die Höhe der letztgültigen Wertgrenze von 1,50 Mrd. EUR angesichts 

der bislang geringen Ausschöpfung deutlich nach unten abzusenken wäre. 

 

Festzustellen war weiters, dass im Finanzjahr 2022 primär aufgrund der Unterstützungs-

maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität des WIENER STADT-

WERKE-Konzerns (WIEN ENERGIE GmbH) zusätzlich zu den veranschlagten Gesamtaus-

zahlungen von 16,66 Mrd. EUR auszahlungsseitige Überschreitungen von 7,01 Mrd. EUR 

genehmigt wurden. Der Ausnutzungsgrad der insgesamt bereitgestellten Mittel lag 

schließlich bei 80 %, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen war, dass der von der 

Stadt Wien eingeräumte Kreditrahmen durch die WIENER STADTWERKE GmbH nicht voll-

ständig ausgeschöpft wurde.  
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Die Belegprüfungen auf Ansatzebene führten zu Feststellungen bzgl. der Gruppenzuord-

nung, der periodengerechten Verrechnung sowie der bei der laufenden Verbuchung von 

Geschäftsfällen verwendeten Buchungstexte. Entsprechende Empfehlungen waren gegen-

über einzelnen anordnungsbefugten Dienststellen sowie der für die Verrechnung zustän-

digen MA 6 - Rechnungs- und Abgabenwesen auszusprechen.  

 

Im Finanzjahr 2022 ergab sich vor dem Hintergrund der deutlich aufholenden Konjunktur 

ein Nettofinanzierungssaldo von +305,17 Mio. EUR (Finanzjahr 2021: -1,18 Mrd. EUR), der 

seit dem Jahr 2019 erstmals wieder positiv ausfiel. Mit diesem Nettofinanzierungssaldo 

wurde der im Voranschlag 2022 infolge einer vorsichtigen Budgetierung angesetzte Net-

tofinanzierungssaldo von -1,44 Mrd. EUR signifikant um 1,75 Mrd. EUR übertroffen. Der er-

zielte Saldo aus der allgemeinen Gebarung wurde mit einem Betrag von 245,94 Mio. EUR 

zur Schuldenreduktion verwendet; der darüber hinausgehende Überschuss trug zu einer 

Erhöhung der liquiden Mittel (+48,13 Mio. EUR) bei. Durch das positive Haushaltsergebnis 

2022 verbesserten sich die Kennzahl Öffentliche Sparquote von „nicht genügend“ auf „ge-

nügend“ und die Kennzahl Eigenfinanzierungsquote von „genügend“ auf „gut“.  

 

Diese Haushaltsentwicklung beruhte auf wesentlichen Steigerungen bei den Einzahlungen 

aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Ertragsanteile, Kommunalsteuer, Gebrauchsab-

gabe etc.) und aus Transfers des Bundes, welche deutlich über den ebenfalls gestiegenen 

Auszahlungen für Sachaufwand und Transfers lagen. Auszahlungsseitig verzeichneten die 

4 bedeutendsten Bereichsbudgets, konkret Gesundheit (5), Soziale Wohlfahrt (4), Unter-

richt und Erziehung (2) und allgemeine Verwaltung (0), gegenüber den Vorjahreswerten 

Ausgabenzuwächse von 5,3 % bis 7,8 %.  

 

Die Auszahlungen für Personal- und Pensionsaufwendungen betrugen im Finanzjahr 2022 

insgesamt 4,96 Mrd. EUR bzw. 24,9 % (Finanzjahr 2021: 29,5 %) der Gesamtauszahlungen. 

Davon entfielen auf den Kernmagistrat 2,98 Mrd. EUR, was gegenüber dem Rechnungsab-

schluss 2021 einer 4,7%igen Steigerung entsprach. Die übrigen Personal- und Pensions-

auszahlungen von 1,98 Mrd. EUR betrafen die Wiener Stadtwerke, sonstige Einrichtungen 

und das Landeslehrpersonal, denen einzahlungsseitig Kostenersätze der jeweiligen Ein-

richtungen sowie des Bundes gegenüberstanden. 

 



StRH IX - 135220-2023 7 
Kurzfassung des Prüfungsberichtes  

 

 

Der Ergebnishaushalt war im Vergleich zum Finanzierungshaushalt mit einem Nettoergeb-

nis von -4,87 Mrd. EUR nach wie vor deutlich negativ, wofür hauptsächlich der nicht finan-

zierungswirksame Mehrdotierungsbedarf für Pensionsrückstellungen in Höhe von 

4,42 Mrd. EUR maßgeblich war. Während sich die Kennzahl Nettoergebnisquote inkl. Do-

tationen für Pensionsrückstellungen im Berichtsjahr auf -23,2 % verschlechterte, wies die 

Kennzahlenberechnung exkl. Pensionsrückstellungsdotationen mit -2,8 % einen nennens-

wert besseren, aber nach wie vor negativen Wert auf. Bemerkenswert war, dass im Finanz-

jahr 2022 erstmals seit dem Rechnungsjahr 2014 ein Rücklagenabbau in Höhe von 

125,40 Mio. EUR stattfand, der das negative Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme 

von Haushaltsrücklagen auf -4,75 Mrd. EUR reduzierte. Angesichts der steigenden Zins-

entwicklung für Fremdfinanzierungen empfahl der StRH Wien, den eingeschlagenen Weg 

des Abbaus vorhandener Haushaltsrücklagen weiterzuverfolgen und zu intensivieren. 

 

Das Vermögen der Stadt Wien verzeichnete im Finanzjahr 2022 einen Anstieg um 

3,49 Mrd. EUR bzw. 10,8 % auf 35,71 Mrd. EUR, der im Wesentlichen auf Wertsteigerungen 

des Beteiligungsvermögens (+2,79 Mrd. EUR) und auf Korrekturen der Eröffnungsbilanz 

2020 (+1,12 Mrd. EUR) zurückzuführen war. Passivseitig erhöhten sich die lang- und kurz-

fristigen Fremdmittel um 4,24 Mrd. EUR auf 56,67 Mrd. EUR. Derweil die Rückstellungen 

mit einem Betrag von 4,53 Mrd. EUR wesentlich anstiegen, verringerten sich die Finanz-

schulden um 0,25 Mrd. EUR und die Verbindlichkeiten geringfügig um 0,03 Mrd. EUR. Aus 

den hier angeführten Veränderungen leitete sich gegenüber dem Finanzjahr 2021 ein um 

0,96 Mrd. EUR schlechteres Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum 31. Dezember 2022 

von -21,41 Mrd. EUR ab.  

 

Das Sachanlagevermögen als größte Position der Aktivseite stieg primär infolge der er-

wähnten Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 1,06 Mrd. EUR auf 17,23 Mrd. EUR. Festzu-

stellen war, dass diese Änderungen der Buchwerte großteils auf der Umsetzung von Emp-

fehlungen aus den Prüfungsberichten Eröffnungsbilanz 2020 und Rechnungsabschluss 

2021 beruhten. Die betragsmäßig größten Veränderungen betrafen im Finanzjahr 2022 die 

Position Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen mit +0,84 Mrd. EUR, die Position Ge-

bäude und Bauten mit +0,37 Mrd. EUR sowie die Position Grundstücke, Grundstücksein-

richtungen und Infrastruktur mit -0,34 Mrd. EUR. So wurden z.B. im Buchungskreis der 

MA 51 - Sport Wien das Ernst-Happel-Stadion mit einem Buchwert von rd. 230 Mio. EUR 

nacherfasst und im Buchungskreis der MA 44 - Bäder die Grundflächen infolge der Korrek-

tur der Benutzungsart von Bauland auf Grünland buchwertmäßig um rd. 172 Mio. EUR, da-

runter die Grundflächen des Strandbades Gänsehäufel und Krapfenwaldlbad, berichtigt.  
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Im Übrigen führte die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 getroffene Festlegung, 

die Grundstücksflächen im Biosphärenpark Wienerwald, im Nationalpark Donau-Auen und 

in den Quellenschutzgebieten in die Liste der nicht bewerteten Kulturgüter aufzunehmen, 

dazu, dass ein flächenmäßig bedeutender Grundstücksbestand der Stadt Wien nicht Teil 

des bewerteten Sachanlagevermögens war. Anlässlich einer nachträglichen Zusammen-

führung von unbewerteten mit bewerteten Teilflächen eines Grundstücks kritisierte der 

StRH Wien die nicht erfolgte Nachbewertung der bisher unbewerteten Teilflächen, zumal 

mit dieser Verwaltungspraxis kein sachgerechter Wertausweis von bewerteten Kulturgü-

tern gewährleistet war.  

 

Die nächstgrößere Position auf der Aktivseite des Vermögenshaushaltes stellte das um 

2,79 Mrd. EUR bzw. 37,5 % auf 10,22 Mrd. EUR gestiegene Beteiligungsvermögen dar. Mit 

insgesamt 9,39 Mrd. EUR (Finanzjahr 2021: 6,73 Mrd. EUR) entfiel der Großteil der Buch-

werte auf die 3 Konzernbeteiligungen WIENER STADTWERKE GmbH, GESIBA Gemeinnüt-

zige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft und Wien Holding GmbH. Die größte Wertstei-

gerung erfolgte bei der WIENER STADTWERKE GmbH mit einer Erhöhung des Buchwertes 

um 2,61 Mrd. EUR. Im Finanzjahr 2022 betrugen die Gewinnausschüttungen der unmittel-

baren Beteiligungen an die Stadt Wien insgesamt 16,29 Mio. EUR (Finanzjahr 2021: 

17,17 Mio. EUR). 

 

Die nächstgrößeren Positionen waren die überwiegend aus gewährten Darlehen bestehen-

den langfristigen Forderungen mit 4,67 Mrd. EUR (-295,36 Mio. EUR) sowie die Liquiden 

Mittel mit 2,19 Mrd. EUR (+48,13 Mio. EUR). Der Bestand an Bankguthaben von insgesamt 

2,18 Mrd. EUR als Teil der Liquiden Mittel wurde anhand externer Bestätigungen bzw. von 

Bankbriefen geprüft und für in Ordnung befunden. Festzuhalten war, dass 1,99 Mrd. EUR 

an Bankguthaben als Zahlungsmittelreserven ausgewiesen wurden, weshalb die in glei-

cher Höhe passivseitig dargestellten Haushaltsrücklagen der Stadt Wien zum 31. Dezem-

ber 2022 zur Gänze ausfinanziert waren. Im Sinn einer Risikostreuung regte der StRH Wien 

an, künftig die nicht unmittelbar für die laufende Liquidität erforderlichen Guthaben auf 

Girokonten auf mehrere Geldinstitute zu verteilen. Außerdem sollten Maßnahmen zur Ri-

sikosteuerung in der Richtlinie für das Finanzmanagement auch für diese Sichteinlagen 

vorgesehen werden. 
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Zu den rückläufigen Forderungen und Verbindlichkeiten war generell festzustellen, dass 

die Finanzverwaltung in der Einleitung zum Rechnungsabschluss den empfohlenen Hin-

weis aufgenommen hatte, dass diese Positionen nach wie vor Innere Darlehen sowie haus-

haltsinterne Vergütungen enthielten, die keine Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen-

über Dritten darstellten. Ferner ergab die Prüfung, dass die kurzfristigen Forderungen und 

Verbindlichkeiten weiterhin Altdatenbestände aufgrund von Migrations- und Erfassungs-

fehlern in SAP aus Vorjahren enthielten, weshalb der StRH Wien seine letztjährige Empfeh-

lung zur zeitnahen Bereinigung erneuerte.  

 

Die lang- und kurzfristigen Rückstellungen betrugen insgesamt 46,91 Mrd. EUR, wobei der 

Hauptanteil auf die Pensionsrückstellungen mit 46,06 Mrd. EUR entfiel. Die Pensionsrück-

stellungen beinhalteten neben dem Kernmagistrat (23,50 Mrd. EUR) auch die diesbezügli-

chen Verpflichtungen in Bezug auf den Gesundheitsverbund, die WIENER LINIEN GmbH & 

Co KG sowie sonstige Einheiten im Gesamtausmaß von 22,56 Mrd. EUR. Der im Finanz-

jahr 2022 erforderliche Mehrdotierungsbedarf bei den langfristigen Rückstellungen von 

insgesamt 4,49 Mrd. EUR resultierte hauptsächlich aus der Einberechnung inflationsbe-

dingt künftig zu erwartender höherer Gehaltssteigerungen, wodurch sich der für die Bar-

wertermittlung der Rückstellungsbeträge anzusetzende niedrigere Zinssatz kaum wert-

mindernd auswirkte. Positiv anzumerken war, dass die im Prüfungsbericht 

Rechnungsabschluss 2020 empfohlene Dotierung von Rückstellungen für nicht konsu-

mierte Zeitguthaben sowie für Freijahre bzw. Freiquartale im Berichtsjahr umgesetzt 

wurde. Demgemäß wurden zum 31. Dezember 2022 erstmals Sonstige kurzfristige Rück-

stellungen in Höhe von 9,65 Mio. EUR gebildet.  

 

Die nächstgrößeren Positionen bei den Fremdmitteln stellten die lang- und kurzfristigen 

Finanzschulden von insgesamt 8,83 Mrd. EUR dar, die anhand externer Prüfnachweise 

nachvollziehbar waren. Die im Finanzjahr 2022 vorgenommene Finanzschuldenreduktion 

war - wie bereits erwähnt - großteils aufgrund der gestiegenen Abgabenerträge möglich. 

Des Weiteren wurde die Finanzierungstätigkeit wie schon in den Vorjahren zu einer weite-

ren Optimierung des Schuldenportfolios genutzt, indem auf die veränderte Zinslandschaft 

durch eine noch stärkere Ausrichtung auf langfristige, fix verzinste Finanzierungen reagiert 

wurde. 

 

Laut dem Haftungsnachweis verringerten sich die Haftungen der Stadt Wien bzw. des Lan-

des Wien im Finanzjahr 2022 um 0,85 Mrd. EUR bzw. 18,4 % auf 3,75 Mrd. EUR. Der Teil-
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ausnützungsstand zur Haftungsobergrenze, der zugleich auch der Gesamtausnützungs-

stand war, verbesserte sich dadurch von 31,5 % auf 28,3 %. Die mit Abstand größte Haf-

tungsposition war mit 3,59 Mrd. EUR (Finanzjahr 2021: 4,43 Mrd. EUR) die Haftung der 

Stadt Wien für die Verbindlichkeiten der UniCredit Bank Austria AG. Die Umsetzung der im 

Prüfungsbericht Rechnungsabschluss 2021 ausgesprochenen Empfehlung, die als Ent-

schädigungs- bzw. Rückbürgschaften abgegebenen Zusicherungen der Stadt Wien zu-

gunsten der WKBG Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank AG in den Haftungs-

nachweis aufzunehmen, war seitens der MA 5 - Finanzwesen aufgrund einer abweichen-

den Rechtsansicht nicht geplant.  

 

Den Vorgaben der VRV 2015 zufolge enthielt der Rechnungsabschluss 2022 Anlagen zur 

gesamthaften Darstellung des Kernhaushaltes inkl. der 3 Unternehmungen gemäß 

§ 71 WStV, die einen groben Gesamtüberblick über die Ertrags- und Vermögenslage der 

Gemeinde Wien ermöglichten. Demnach verbesserte sich das zusammengefasste Netto-

ergebnis der Gemeinde Wien geringfügig um 0,04 Mrd. EUR auf -4,83 Mrd. EUR. Beim Ver-

mögenshaushalt hingegen erhöhte sich die Bilanzsumme der Gemeinde Wien durch die 

Einbeziehung der 3 Unternehmungen signifikant um 17,49 Mrd. EUR bzw. 49 % auf 

53,20 Mrd. EUR, was eine Verbesserung des Nettovermögens (Ausgleichsposten) um 

6,97 Mrd. EUR auf -14,44 Mrd. EUR zur Folge hatte. 

 

Die im Finanzjahr 2022 eingetretene positive Haushaltsentwicklung fand auch in der Be-

rechnung des Finanzierungssaldos (s. Rechnungsquerschnitt und Überleitungstabelle im 

Rechnungsabschluss) und des Schuldenstandes lt. ESVG 2010 ihren Niederschlag. Da auf-

grund der COVID-19-Pandemie seitens der EU die im Europäischen Stabilitäts- und Wachs-

tumspakt enthaltene generelle Ausweichklausel aktiviert wurde, galten für das Finanz-

jahr 2022 - wie schon für die Jahre 2020 und 2021 - die im ÖStP 2012 festgelegten 

Zielvorgaben definitionsgemäß als erfüllt.  

 

Zusammenfassend hielt der StRH Wien fest, dass auch im 3. Anwendungsjahr des inte-

grierten 3-Komponenten-Haushalts durch die umgesetzten Empfehlungen aus den Vorbe-

richten des StRH Wien insbesondere die Qualität des Vermögenshaushaltes weiter gestei-

gert wurde. Der Großteil der bisherigen Korrekturen der Eröffnungsbilanz 2020 von 

insgesamt +2,73 Mrd. EUR, die zu einem Rückgang des Saldos der Eröffnungsbilanz der 

Gemeinde Wien von -19,37 Mrd. EUR auf -16,64 Mrd. EUR führten, gingen auf ebendiese 

Empfehlungen zurück. Dessen ungeachtet ergaben sich im Rahmen der gegenständlichen 
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Prüfung einzelne Empfehlungen, durch deren Umsetzung eine weitere Verbesserung des 

Rechnungsabschlusses in formeller und materieller Hinsicht erreicht werden soll.  

 

Nachdem die Haushaltslage der Stadt Wien im Finanzjahr 2022 von der wirtschaftl ichen 

Erholung nach der COVID-19-Pandemie, vom Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf 

die Energiemärkte sowie der gestiegenen Inflation geprägt war, setzte sich im Jahr 2023 

die Teuerung bei gleichzeitiger Stagnation des Abgabenaufkommens fort. Da zur Zeit der 

Rechnungsabschlussprüfung aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von kei-

ner Verbesserung dieser Entwicklung auszugehen war, wies der StRH Wien auf die Not-

wendigkeit eines disziplinierten Budgetvollzugs zur Sicherstellung einer ausgeglichenen 

und nachhaltigen Haushaltsführung hin. 

 

  



12 StRH IX - 135220-2023 

 Bericht der MA 45 - Wiener Gewässer zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

 

 
 

Bericht der MA 45 - Wiener Gewässer zum Stand der 
Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen zwei Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 2 100,0 

in Umsetzung - - 

geplant/in Bearbeitung - - 

   

nicht geplant - - 

 

 

 
 

 

 

100,0 %

Stand der Umsetzung der Empfehlungen

umgesetzt in Umsetzung geplant/in Bearbeitung nicht geplant
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle 

unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlun-

gen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle 

und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

 

 Im Sinn einer periodengerechten Verrechnung wäre darauf 

hinzuwirken, dass die künftige Leistungsabrechnung 

durch die Wiener Gewässer Management Gesellschaft 

mbH durchgehend zeitnah und periodenrein erfolgt. Abge-

sehen davon wäre erforderlichenfalls die periodenge-

rechte Verrechnung von Aufwendungen durch die Bildung 

von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen zu ge-

währleisten. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Leistungsabrechnungen der MA 45 - Wiener Gewässer 

werden zeitnah und periodenrein durchgeführt. Rechnun-

gen, die in ihrer Höhe bekannt sind, werden periodenge-

recht erfasst und erforderlichenfalls Rückstellungen gebil-

det. Der Empfehlung des StRH Wien wird entsprochen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Empfehlung Nr. 2 

 

 Aus Gründen der Ordnungsmäßigkeit sollten künftig Leis-

tungsabgeltungen inkl. USt nicht im Weg der Gruppe 786, 

Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde, sondern 

über die jeweils zutreffende Kontengruppe verrechnet wer-

den. Außerdem wäre die Vertragsbestimmung des 5. Ge-

neralpachtvertrages, wonach an die Wiener Gewässer Ma-

nagement Gesellschaft mbH Vorauszahlungen für 

Leistungsabgeltungen als „Investitionskostenzuschuss“ 

erfolgen konnten, im Sinn der Sicherstellung einer haus-

haltsrechtskonformen Verrechnung abzuändern. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die MA 45 - Wiener Gewässer wird in Zukunft Leistungs-

abgeltungen über die jeweils zutreffende Kontengruppe 

verrechnen und die Vertragsbestimmungen dementspre-

chend abändern. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:  

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Vertragsbestimmung wurde im Sinn der Sicherstellung einer 

haushaltsrechtskonformen Verrechnung im siebten Nachtrag 

zum Generalpachtvertrag entsprechend abgeändert. 
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Bericht der MA 59 - Marktamt zum Stand der Umsetzung 
der Empfehlung 

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlung 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 1 100,0 

in Umsetzung - - 

geplant/in Bearbeitung - - 

   

nicht geplant - - 

 

 

 
 

 

 

100,0 %

Stand der Umsetzung der Empfehlung

umgesetzt in Umsetzung geplant/in Bearbeitung nicht geplant
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle 

unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlung, 

der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften Stelle und allfälliger Ge-

genäußerung des StRH Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

 

 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wären aus 

Gründen der Ordnungsmäßigkeit nur für jene Geschäfts-

fälle zu dotieren, bei denen alle Voraussetzungen zur 

Rückstellungsbildung (insbesondere die erfolgte Leis-

tungserbringung im vergangenen Finanzjahr) vorliegen. 

Zudem sollte eine Rundung berechneter Rückstellungsbe-

träge unterbleiben. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgehend umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:  

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Umsetzung erfolgte umgehend im Zuge des Rechnungsab-

schlusses 2023. Es wurden gesamt zwei Rückstellungen, einmal 

für das Zentralbudget und einmal für das Bezirksbudget, gebil-

det. Diese waren notwendig, da durch die erforderliche Einho-

lung der Leistungsbestätigung und des späten Rechnungsein-

ganges eine zeitgerechte Zahlung nicht mehr möglich war. 

Ebenso ist eine Rundung der Rückstellungen unterblieben. 
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Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Wolfgang Edinger, MBA 

Wien, im September 2024 


